
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: Die 
Gewinnermittlung des Arztes, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Wie ein Arzt seinen Gewinn ermittelt Teil 2
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Der Arzt kann statt einer Einnahmen-Ausgaben- 
Rechnung auch freiwillig eine Bilanz auf Basis 
einer doppelten Buchhaltung erstellen. Für die 
Höhe des Gewinns ist dabei der Zeitpunkt der 
Bezahlung der Eingangs- und Ausgangsrechnun-
gen unbeachtlich. So sind im Unterschied zur 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung offene Forderun-
gen gegenüber Privatpatienten am Jahresende 
bereits gewinnerhöhend, obwohl das Geld noch 
nicht zugefl ossen ist.

Ärzte GmbHs sind zur Bilanzierung verpfl ichtet.

Bei Ärzten mit sehr geringem Beleganfall kann 
auch die Anwendung der sogenannten „Basis-
pauschalierung“ vorteilhaft sein. Dabei 
werden von den Betriebseinnahmen in der 
Regel eine Betriebsausgabenpauschale von 
zwölf Prozent und bestimmte zusätzliche 
Betriebsausgaben, beispielsweise Waren, Löhne 
und die gesetzlichen Sozialversicherungsbei-
träge, inklusive Wohlfahrtsfonds, abgezogen. 
Hat man sich nach der Anwendung der Pau-
schalierung in einem Jahr wieder für eine 
„normale“ Einnahmen-Ausgaben- Rechnung 
 entschieden, ist ein neuerlicher Wechsel 
zur Pauschalierung erst nach 
fünf Jahren möglich.


